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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 16 Ar 6368/88.Ju
Datum 19.07.1989

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 637/97
Datum 13.03.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 19. Juli 1989 wird
zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitgegenstand ist die GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit fÃ¼r die Zeit vom 07.01.1987 bis 31.05.2000.

Der am â�¦1935 geborene KlÃ¤ger, wohnhaft in Bosnien-Herzegowina, erhÃ¤lt seit
April 1986 jugoslawische InvaliditÃ¤tsrente und seit 01.06.2000 deutsche
Altersrente. In Deutschland hat er von Juni 1969 bis Januar 1973
Versicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt.

Von einer jugoslawischen Berufsbildungseinrichtung war ihm 1969 bescheinigt
worden, dass er aufgrund einer Ausbildung befÃ¤higt wurde, als angelernter
Arbeiter im Beruf des SchweiÃ�ers zu arbeiten. Laut Auskunft des deutschen
Arbeitgebers, der â�¦hÃ¼tte, nahm der KlÃ¤ger auch von Juni 1969 bis Dezember
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1969 an einer SchweiÃ�ausbildung teil, war anschlieÃ�end bis 25.10.1970 als
SchweiÃ�er und dann bis 29.06.1972 als Wasch- raumwart tÃ¤tig. Der Arbeitgeber
qualifizierte die TÃ¤tigkeiten als AnlerntÃ¤tigkeiten und entlohnte sie nach
Lohngruppe 6 des Tarifvertrags fÃ¼r die Eisen-, Metall- und Elektroindustrie in
Nordrhein-Westfalen. Auf Anfrage teilte er ergÃ¤nzend mit, die Umsetzung als
Waschraumwart sei wahrscheinlich aus gesundheitlichen GrÃ¼nden erfolgt und die
RÃ¼ckstufung in die geringerwertige Leistungsgruppe 5 wahrscheinlich aus
sozialen GrÃ¼nden nicht geschehen. Unterbrochen war die BeschÃ¤ftigung laut
Auskunft der Betriebskrankenkasse durch jÃ¤hrlich mehrwÃ¶chige
ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten.

Nach der Ablehnung des ersten Rentenantrags am 01.10.1986 beantragte der
KlÃ¤ger am 07.01.1987 erneut die GewÃ¤hrung von Versichertenrente. Laut
Gutachten der Invalidenkommission Sarajevo vom 27.03.1987 ist der KlÃ¤ger in
Ã�bereinstimmung mit dem vorangegangenen Gutachten von 1986 wegen
VerÃ¤nderungen an Lunge, Herz, Magen und neurasthenischem Syndrom erwerbs-
und berufsunfÃ¤hig. Die Beklagte lehnte eine RentengewÃ¤hrung am 14.03.1988
aufgrund einer stationÃ¤ren Untersuchung vom 22.02. bis 24.02. 1988 in der
Ã�rztlichen Gutachterstelle Regensburg ab. Einfachere leichte TÃ¤tigkeiten mit
qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen seien vollschichtig zumutbar. Als
SchweiÃ�er sei er nicht mehr, wohl aber als Wachmann noch vollschichtig
einsatzfÃ¤hig.

Der Widerspruch wurde am 07.09.1988 mit der BegrÃ¼ndung zurÃ¼ckgewiesen,
der KlÃ¤ger sei auf alle ungelernten TÃ¤tigkeiten verweisbar und damit weder
erwerbs- noch berufsunfÃ¤hig.

Im Rahmen des Klageverfahrens diagnostizierte die NervenÃ¤rztin Dr.N â�¦ in dem
von Amts wegen eingeholten Gutachten vom 18.07.1989 deutliche Zeichen einer
hirnorganischen StÃ¶rung und hielt den KlÃ¤ger als Wachmann fÃ¼r keineswegs
mehr einsatzfÃ¤hig. Er sei nur fÃ¼r einfach stukturierte Arbeiten mit relativ
begrenztem Aufgabengebiet ohne Zeitdruck geeignet. Der arbeitsmedizische
SachverstÃ¤ndige Dr.K â�¦ bejahte in seinem Gutachten vom 17.07.1989 nach
ambulanter Untersuchung ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte
TÃ¤tigkeiten ohne stÃ¤ndiges Stehen, ohne Einwirkung von Hitze und LÃ¤rm, in
geschlossenen RÃ¤umen und zu ebener Erde. Daraufhin wies das Sozialgericht
Landshut die Klage am 19.07.1989 zurÃ¼ck und fÃ¼hrte aus, als SchweiÃ�er sei
der KlÃ¤ger auf TÃ¤tigkeiten als Waschraumwart und PfÃ¶rtner verweisbar.

Gegen das am 22.08.1989 zugestellte Urteil legte der KlÃ¤ger am 25.09.1989
Berufung ein. Im Auftrag des Senats erstellte Dr.St â�¦, Neurologe und Psychiater im
â�¦-Institut, am 11.12.1990 ein Gutachten nach ambulanter Untersuchung. Danach
bestehen keine neurologischen AusfÃ¤lle und keine schwerwiegenden
neuropsychiatrischen Defizite. Leichte TÃ¤tigkeiten ohne besondere Konzentration,
AnpassungsfÃ¤higkeit, Geschwindkeit, Zwangshaltungen, extreme
WitterungseinflÃ¼sse seien vollschichtig zumutbar.

Nach der Wiederaufnahme des am 29.12.1992 wegen BÃ¼rgerkriegsverhÃ¤ltnissen
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ausgesetzten Verfahrens sagte der KlÃ¤ger zwei Untersuchungstermine kurzfristig
ab. Nach der AnkÃ¼ndigung einer Entscheidung nach Aktenlage machte der
KlÃ¤ger geltend, nicht reisefÃ¤hig und seit 1992 vÃ¶llig arbeitsunfÃ¤hig zu sein.
Der Senat zog Unterlagen der Poliklinik M â�¦ von 1989, 1991, 1995 und 2000 bei
und holte eine sozialmedizinische Stellungnahme der Beklagten ein, die ein
weiterhin vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen zum Ergebnis hatte.

Der Senat hÃ¶rte den Internisten Dr.E â�¦ als SachverstÃ¤ndigen. Dieser schrieb in
seinem Gutachten vom 26.11.2000 nach Aktenlage, durch Herzinfarkte 1991 und
1995 sei eine deutliche Verschlimmerung eingetreten; fÃ¼r eine quantitative
LeistungseinschrÃ¤nkung fehlten jedoch Befunde. Es seien nur leichte TÃ¤tigkeiten
Ã¼berwiegend im Sitzen oder im Wechsel, Ã¼berwiegend in geschlossenen
RÃ¤umen, ohne Zeitdruck, Akkord, hÃ¤ufige Zwangshaltungen, nicht am
FlieÃ�band, in Nachtschicht, an laufenden und gefÃ¤hrdenden Maschinen, nicht
mehr dauerhaft im Freien, bei Hitze und KÃ¤lte, bei starken
Temperaturschwankungen und bei NÃ¤sse, nicht an ArbeitsplÃ¤tzen mit
vermehrtem Staubanfall und der Inhalation von Reizen, DÃ¤mpfen und Gasen
zumutbar. Eine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit auf 500 m und weniger sei
nicht zu begrÃ¼nden.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom
19.07.1989 aufzuheben und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom
14.03.1988 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 07.09.1988 zu
verurteilen, ab 07.01.1987 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen
BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren die Akten des
Sozialgerichts Landshut, Az.: S 16 Ar 6368/88 Ju, und der Beklagten. Hierauf, auf die
Berufungsakte und die Sitzungsniederschrift wird Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� Â§ 143 SGG statthafte, form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist
zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht begrÃ¼ndet.

Das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 19.07.1989 ist ebenso wenig zu
beanstanden wie der Bescheid der LVA Niederbayern-Oberpfalz vom 14.03.1988 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 07.09.1988. Der KlÃ¤ger hat keinen
Anspruch auf die GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Nachdem der Rentenantrag des KlÃ¤gers noch aus der Zeit vor In-Kraft-Treten des
SGB VI am 01.01.1992 datiert, beurteilen sich seine AnsprÃ¼che nach den Â§Â§
1246 ff. RVO (Â§ 300 Abs.2 SGB VI). Â§ 1246 RVO setzt neben der ErfÃ¼llung der
allgemeinen Wartezeit das Vorhandensein von 36 Kalendermonaten mit
PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit
in den letzten 60 Kalendermonaten vor Eintritt des Versicherungsfalls voraus.
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Obwohl der KlÃ¤ger zuletzt im April 1986 die nach dem deutsch-jugoslawischen
Sozialversicherungsabkommen gleichgestellten PflichtbeitrÃ¤ge entrichtet hat, kann
der KlÃ¤ger die letztgenannte Anspruchsvoraussetzung auch beim Eintritt des
Versicherungsfalls nach 1988 erfÃ¼llen, weil Art.2 Â§ 6 Abs.2 ArVNG die Belegung
der pflichtbeitragslosen Zeiten mit freiwilligen BeitrÃ¤gen ausreichen lÃ¤sst und die
entsprechende Belegung dem KlÃ¤ger im Hinblick auf Â§Â§ 1418, 1420 Abs.2 RVO
mÃ¶glich und wegen Â§ 240 Abs.2 Satz 2 SGB VI ab 01.01.1992 nicht notwendig ist.
Nachdem die Widerspruchsfrist gegen den ablehnenden Bescheid vom 01.10.1986
zum Zeitpunkt der zweiten Rentenantragstellung am 07.01.1987 noch nicht
abgelaufen war, schwebt seit 25.12.1985 ein Rentenverfahren. Neben den
besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen muss jedoch auch
BerufsunfÃ¤higkeit vorliegen.

BerufsunfÃ¤hig ist ein Versicherter, dessen ErwerbsfÃ¤higkeit infolge von Krankheit
oder anderen Gebrechen oder SchwÃ¤che seiner

kÃ¶rperlichen oder geistigen KrÃ¤fte auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen eines
kÃ¶rperlich und geistig gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und
gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten herabgesunken ist. Der Kreis der
TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit eines Versicherten zu beurteilen
ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die seinen KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen
und ihm unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs seiner Ausbildung
sowie seines bisherigen Berufs und den besonderen Anforderungen seiner
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Â§ 1246 Abs.2 Satz 1 und
2 RVO). Zwar ist das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers soweit beeintrÃ¤chtigt,
dass er seine in der Bundesrepublik ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeiten als SchweiÃ�er und
Waschraumwart nicht mehr ausÃ¼ben kann. Sein RestleistungsvermÃ¶gen war
jedoch im maÃ�geblichen Zeitraum bis zum Beginn der Altersrente am 01.06.2000
der Gestalt, dass er noch zumutbar auf eine andere TÃ¤tigkeit verwiesen werden
konnte.

Ausgangspunkt fÃ¼r die Beurteilung von BerufsunfÃ¤higkeit ist nach der
stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts der bisherige Beruf, den der
Versicherte in der Bundesrepublik Deutschland ausgeÃ¼bt hat (vgl. BSG SozR 2200
Â§ 1246 Nr.107 und BSG SozR 3-2600 Â§ 43 Nr.17). Dabei ist unter dem bisherigen
Beruf in der Regel die letzte nicht nur vorÃ¼bergehend vollwertig ausgeÃ¼bte
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit zu verstehen. Sie ist auch
dann maÃ�gebend, wenn sie nur kurzfristig verrichtet wurde, aber zugleich die
qualitativ hÃ¶chste im Berufsleben des Versicherten war (Â§ BSG SozR 3200 Â§
1246 Nr.130). Eine zuletzt ausgeÃ¼bte geringwertige TÃ¤tigkeit ist dann
unbeachtlich, wenn die vorangegangene hÃ¶herwertige TÃ¤tigkeit aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden aufgegeben wurde (BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr.126).

Ausgehend davon ist der bisherige Beruf des KlÃ¤gers der des SchweiÃ�ers. Wie
sein Arbeitgeber, die â�¦hÃ¼tte, dem Sozialgericht mitgeteilt hat, ist die Umsetzung
von der hÃ¶herwertigen TÃ¤tigkeit als SchweiÃ�er auf die des Waschraumwarts aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden erfolgt. Dies wird durch die zahlreichen
ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten unterstrichen. Die TÃ¤tigkeit als SchweiÃ�er kann der
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KlÃ¤ger unstreitig seit Rentenantragstellung nicht mehr verrichten. Damit ist der
KlÃ¤ger jedoch nicht ohne weiteres berufsunfÃ¤hig. Es kommt vielmehr darauf an,
ob es zumindest eine andere TÃ¤tigkeit gibt, die ihm sowohl sozial zumutbar als
auch gesundheitlich zutrÃ¤glich ist.

Die Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der Wertigkeit des
bisherigen Berufs. Entsprechend dem so genannten Mehrstufenschema, das vom
Bundessozialgericht entwickelt worden ist, werden die Arbeiterberufe durch die
Gruppen mit den Leitberufen des Vorarbeiters mit Vorgesetzenfunktion bzw. des
besonders hoch qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters (anerkannter
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungszeit von mehr als zwei Jahren), des
angelernten Arbeiters (sonstiger Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit
von drei Monaten bis zu zwei Jahren) und des ungelernten Arbeiters gekennzeichnet
(BSG SozR 3-2600 Â§ 43 Nr.15). Davon ausgehend darf der Versicherte im Vergleich
zu seinem bisherigen Beruf grundsÃ¤tzlich auf die nÃ¤chstniedrigere Berufsgruppe
verwiesen werden (BSG SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.5 mwN).

Gemessen an diesen Kriterien ist der KlÃ¤ger als Angelernter im unteren Bereich
einzustufen. Hierzu zÃ¤hlen angelernte Arbeiter mit einer Ausbildungs- oder
Anlernzeit von drei bis zwÃ¶lf Monaten. Zwar ist die tarifliche Einstufung in die
Lohngruppe 6 des ArbeitergeberverbÃ¤nde Nordrhein-Westfalens und der IG-Metall
ein Indiz fÃ¼r die QualitÃ¤t der verrichteten Arbeit direkt unterhalb der
Facharbeiterebene. Die Gruppe 7 ist Arbeiten vorbehalten, die an AusfÃ¼hrung ein
KÃ¶nnen voraussetzen, das erreicht wird durch eine entsprechende
ordnungsgemÃ¤Ã�e Berufslehre (Facharbeiten). Die notwendige Dauer der
Anlernzeit fÃ¼r die Einstufung in die Gruppe 6 ist weder abstrakt bestimmt noch
der Arbeitgeberauskunft zu entnehmen. Hinzu kommt, dass der KlÃ¤ger die Dauer
seiner Vorausbildung in Jugoslawien nicht angegeben hat und aus der
Bescheinigung nicht zu entnehmen ist. SchlieÃ�lich war die betriebliche Ausbildung
beim deutschen Arbeitgeber in der Zeit vom 25.06.1969 bis 31.12.1969 durch die
ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten vom 27.08. bis 05.10. und vom 04.11. bis 18.12.1969
unterbrochen. Von einer Ausbildungszeit von Ã¼ber einem Jahr bzw. der
entsprechenden QualitÃ¤t der Arbeit kann daher nicht ausgegangen werden. Somit
ist der KlÃ¤ger auf die seinem LeistungsvermÃ¶gen entsprechenden TÃ¤tigkeiten
des allgemeinen Arbeitsmarkts in der gesamten Bundesrepublik Deutschland
verweisbar. Eine konkrete TÃ¤tigkeit ist dabei nicht zu benennen.

Das beim KlÃ¤ger vorhandene RestleistungsvermÃ¶gen reicht aus, TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarkts zu verrichten. Mit dieser Beurteilung stÃ¼tzt sich der
Senat auf die Ã¼berzeugenden und ausfÃ¼hrlichen Gutachten der gerichtlich
bestellten SachverstÃ¤ndigen, die die zahlreich vorhandenen Vorbefunde
sorgfÃ¤ltig gewÃ¼rdigt und ihre Beurteilung schlÃ¼ssig begrÃ¼ndet haben.
Aufgrund ihrer langjÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit als SachverstÃ¤ndige im Bereich der Bayer.
Sozialgerichtsbarkeit verfÃ¼gen sie sowohl Ã¼ber die erforderlichen Kenntnisse als
auch Ã¼ber die praktische Erfahrung, um sÃ¤mtliche hier in Betracht kommenden
gesundheitlichen StÃ¶rungen medizinisch zutreffend einzuordnen und ihre
Auswirkungen auf die EinsatzfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers im allgemeinen Erwerbsleben
sachgerecht zu beurteilen. Mit ihrer WÃ¼rdigung befinden sich die Dres.E â�¦ und

                               5 / 8

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-2600%20§%2043%20Nr.15
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-2200%20§%201246%20Nr.5


 

St â�¦ in Ã�bereinstimmung mit dem Arbeitsmediziner Dr.K â�¦, der den KlÃ¤ger im
Auftrag des Sozialgerichts ambulant untersucht hat. SchlieÃ�lich hat auch die
ausfÃ¼hrliche Untersuchung der Ã�rztlichen Gutachterstelle in Regensburg ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers erbracht.

Der Senat hat berÃ¼cksichtigt, dass von Seiten der Ã�rztekommission in Sarajevo
bereits 1986 InvaliditÃ¤t bejaht worden ist. Wiederholt worden ist dies im
Gutachten derselben Kommission vom 27.03.1987. Berufs- und
ErwerbsunfÃ¤higkeit sind jedoch allein nach den deutschen Rechtsvorschriften und
entsprechend den hier entwickelten sozialmedizinischen GrundsÃ¤tzen
festzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den zwischenstaatlichen
Sozialversicherungsabkommen. SÃ¤mtliche von den jugoslawischen Ã�rzten
genannten GesundheitsstÃ¶rungen sind von den deutschen SachverstÃ¤ndigen auf
ihre Wertigkeit fÃ¼r die EinsatzfÃ¤higkeit im allgemeinen Erwerbsleben beurteilt
worden. Deren unabhÃ¤ngige und sachkundige WÃ¼rdigung ist nachvollziehbar.

Das von den jugoslawischen Ã�rzten zu Beginn des Rentenverfahrens in den
Vordergrund gerÃ¼ckte verfrÃ¼hte Senium, das pseudoneurasthenische
Zustandsbild und das depressive Syndrom lieÃ�en sich nicht objektivieren. Nach
Exploration und klinischem Eindruck war vielmehr ein pseudodementielles Bild
anzunehmen, d.h. die dargebotene AusprÃ¤gung der intellektuellen
BeeintrÃ¤chtigungen war weder unmittelbar noch nach dem medizinischem Befund
hinreichend plausibel und erklÃ¤rbar. Es lagen zwar GefÃ¤Ã�stÃ¶rungen im Sinne
von wahrscheinlich artererioskleotischen GefÃ¤Ã�verÃ¤nderungen und eine
periphere arterielle Verschlusskrankheit mit Umgehungskreislauf vor. Diese
GefÃ¤Ã�stÃ¶rungen erklÃ¤rten durchaus gewisse BeeintrÃ¤chtigungen sowohl im
Hinblick auf gefÃ¤Ã�bedingte Schmerzen als auch gewisse intellektuelle
Leistungsminderungen oder zeitweilige subjektive Beschwerden wie diffuses
SchwindelgefÃ¼hl, diskrete Konzentrations- und MerkfÃ¤higkeitsstÃ¶rungen. Der
insgesamt regelrechte neurologische Befund und der weitgehend unauffÃ¤llige,
jedenfalls unspezifische computertomographische Befund stehen jedoch in
eindeutiger Diskrepanz zu dem dargebotenen massiven dementiellen Syndrom.
Letzterem kommt keine erwerbsmindernde Bedeutung zu. Der Beurteilung Dr.N â�¦
wird daher nicht gefolgt.

Neben den GefÃ¤Ã�verkalkungen wurde eine mÃ¤Ã�ige Raucherbronchitis ohne
LungenventilationsstÃ¶rung festgestellt. Infolge einer 1976 durchgefÃ¼hrten
Magenresektion leidet der KlÃ¤ger unter einer leichten EisenmangelanÃ¤mie, die
therapiefÃ¤hig ist. Die rÃ¶ntgenologische Untersuchung der gesamten WirbelsÃ¤ule
und der beiden HÃ¼ftgelenke ergab beginnende bis mÃ¤Ã�ige degenerative
VerÃ¤nderungen ohne Einengung der ZwischenwirbelrÃ¤ume bzw. ohne
wesentliche GelenkspaltverschmÃ¤lerung. Wesentliche FunktionsstÃ¶rungen waren
nicht nachweisbar. Zu vernachlÃ¤ssigen ist die Funktionsbehinderung der linken
Hand, da diese seit 1944 besteht. Durch eine Bombenverletzung hat er das
Endglied des linken Daumens und der Finger 2 und 3 bis zum Mittelglied verloren.

Auf internistischem Fachgebiet ist es durch die 1991 und 1995 erlittenen
Herzinfarkte zu einer deutlichen Leidensverschlimmerung gekommen. Aus den
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Ã¼bersandten Krankenunterlagen ist eine deutliche Progredienz der
GefÃ¤Ã�erkrankung ersichtlich. Im Vordergrund der GesundheitsstÃ¶rungen steht
daher ab 1990 sicherlich die koronare Herzerkrankung mit Zustand nach
zweimaligem Hinterwandinfarkt und die periphere Verschlusserkrankung bei
allgemeiner GefÃ¤Ã�schÃ¤digung. Die klinische Symptomatik, die sowohl bei der
Aufnahme 1991 wie auch 1995 beschrieben wird, entspricht der akuten Erkrankung
des Infarktes. In keinem der vom Krankenhaus angeforderten Befunde wird jedoch
ein Entlassungsstatus erwÃ¤hnt, so dass nicht ersichtlich ist, inwieweit noch
Insuffizienzzeichen oder eine LeistungseinschrÃ¤nkung zum Zeitpunkt der
Entlassung vorhanden waren. Aus dem Vermerk einer blutdrucksenkenden Therapie
kann lediglich geschlossen werden, dass als zusÃ¤tzlicher GefÃ¤Ã�risikofaktor ein
Hochdruckleiden vorlag. Es fehlen jedoch wesentliche Angaben, die fÃ¼r oder ge-
Ergometriebefund.

Aufgrund der GefÃ¤Ã�risikokonstellation und der nachweisbaren Zunahme der
koronaren Herzkrankheit ist eine Zunahme der arteriosklerotischen
GefÃ¤Ã�wandverÃ¤nderungen anzunehmen. Neuere invasive Untersuchungen
liegen nicht vor. Im letzten Befundbericht vom 24.07.2000 werden schwach
tastbare Pulse am FuÃ�rÃ¼cken beschrieben. Diese sprechen gegen eine
erhebliche DurchblutungsstÃ¶rung und eine relevante Wegebegrenzung. DarÃ¼ber
hinaus ist auffÃ¤llig, dass seit 1989 bis 2000 hinsichtlich der peripheren
Verschlusserkrankung keine detaillierten Befunde mehr vorliegen.

Obwohl anzunehmen ist, dass durch die koronare Herzerkrankung und die periphere
arterielle Verschlusskrankheit seit Rentenantragstellung eine zunehmende
BeeintrÃ¤chtigung des LeistungsvermÃ¶gens eingetreten ist, rechtfertigen die
mitgeteilten Befunde nach den gÃ¤ngigen sozialmedizinischen Kriterien keine
quantitative LeistungseinschrÃ¤nkung. Diese Untersuchungsbefunde lassen weder
eine schwere Herzinsuffizienz noch eine erhebliche DurchblutungsstÃ¶rung an den
Beinen erkennen. Die GesundheitsstÃ¶rungen auf internistischem Fachgebiet
erlauben nur noch leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten Ã¼berwiegend im Sitzen oder
im Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen. Die TÃ¤tigkeiten sind
Ã¼berwiegend in geschlossenen RÃ¤umen zu erbringen und dÃ¼rfen nicht unter
Zeitdruck, im Akkord oder am FlieÃ�band zu erbringen sein. Nicht mehr mÃ¶glich
sind TÃ¤tigkeiten in der Nachtschicht. Auch sind TÃ¤tigkeiten mit hÃ¤ufigen
Zwangshaltungen, auf Leitern und GerÃ¼sten und an laufenden gefÃ¤hrdenden
Maschinen ausgeschlossen. Nicht mehr mÃ¶glich sind TÃ¤tigkeiten dauerhaft im
Freien. SchlieÃ�lich sind auch ArbeitsplÃ¤tze mit vermehrtem Staubanfall und der
Inhalation von reizenden DÃ¤mpfen und Gasen ausgeschlossen. Aus
nervenÃ¤rztlicher Sicht ist zusÃ¤tzlich zu berÃ¼cksichtigen, dass Arbeiten, die
besondere Konzentration und AnpassungsfÃ¤higkeit erfordern, nicht mehr mÃ¶glich
sind.

Das positive LeistungsvermÃ¶gen stellt sich so dar, dass der KlÃ¤ger noch leichte,
ruhige und ungefÃ¤hrliche Arbeiten Ã¼berwiegend im Sitzen zu ebener Erde in
geschlossenen, sauberen und temperierten RÃ¤umen vollschichtig verrichten
konnte. Die Vielzahl der LeistungseinschrÃ¤nkungen erfordert die PrÃ¼fung der
Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen. Es sind jedoch weder
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an den oberen ExtremitÃ¤ten noch an den Sinnesorganen wesentliche
Funktionsbehinderungen gegeben, so dass das RestleistungsvermÃ¶gen typische
kÃ¶rperliche Verrichtungen, wie z.B. Zureichen, Abnehmen, Reinigen, Sortieren,
Verpacken usw. erlaubt, die in ungelernten TÃ¤tigkeiten gefordert zu werden
pflegen. Es kommen daher keine ernsten Zweifel daran auf, dass der Versicherte
mit dem ihm verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen in einem Betrieb einsetzbar war
(BSGE vom 11.05.1999 in SozR 3-2600 Â§ 43 Nr.21). Nachdem auch zusÃ¤tzliche
Arbeitspausen nicht erforderlich sind und die notwendige UmstellungsfÃ¤higkeit auf
leichte TÃ¤tigkeiten ausdrÃ¼cklich aus nervenÃ¤rztlicher Sicht bejaht worden ist,
war eine BeschÃ¤ftigung zu betriebsÃ¼blichen Bedingungen mÃ¶glich. SchlieÃ�lich
war dem KlÃ¤ger der Arbeitsmarkt auch nicht wegen eingeschrÃ¤nkter
WegefÃ¤higkeit verschlossen, nachdem eine EinschrÃ¤nkung der Wegstrecke auf
500 m und weniger aufgrund der vorliegenden Befunde nicht zu begrÃ¼nden ist.

Mit der Ablehnung eines Anspruches auf BerufsunfÃ¤higkeitsrente steht auch fest,
dass die strengeren Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung der
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente gemÃ¤Ã� Â§ 1247 RVO nicht erfÃ¼llt sind. Denn der
KlÃ¤ger war nicht infolge von Krankheit gehindert, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in
gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben und dadurch mehr als geringfÃ¼gige
EinkÃ¼nfte zu erzielen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 14.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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